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Malteser Hilfsdienst: jeden Dienstag von 12:30 - 18:00 Uhr in der Stadthalle 

24-Stunden-Impfaktion am 15./16.12.2021 im VfL-Sportvereinszentrum: 
Am Mittwoch, 15.12.2021 von 12:00 bis 24:00 Uhr und am Donnerstag, 16.12.2021 
von 06:00 bis 18:00 Uhr 

Deutsches Rotes Kreuz: Samstag, 18.12.2021 von 10:00 - 14:00 Uhr auf dem 
Schlossplatz (Impfen ohne Termin) 

Impftag im HausÄrzteHaus am Samstag, 18.12.2021: 9:00 bis 17:00 Uhr mit 
Terminvereinbarung  

Impfambulanz des HausÄrzteHauses ab 10.01.2022  
(nachmittags) jeden Montag, Mittwoch, Donnerstag und  
Freitag, Stadthalle https://impfambulanz-kirchheim.de/ 

Heute: Kinderimpfen in Wernau durch Hausärzte am 
Spritzenhaus, Baiserbronn 

IMPFANGEBOTE IN KIRCHHEIM U. TECK 
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TESTANGEBOTE 
WWW.KIRCHHEIM-TECK.DE/CORONATEST 

Aktuelles bei den Schnellteststationen: 

• Adler-Apotheke im Kornhaus (Max-Eyth-Straße 15): Umzug in das Alte Stadtkino 
Ende Januar (Beginn Sanierung Kornhaus) 

• CoviMedical GmbH (Schnell- und PCR-Tests) 

Paracelsusstraße 3 und Kornstraße 4  

• Neues Testzentrum:  
Schnelltestzentrum Kirchheim (Alleenstraße 87) 

• In Vorbereitung: Huber HealthCare beim VfL-Vereinszentrum 
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TESTS IN KITAS UND EINZELHANDEL 

 

• Ankündigung Testpflicht in Kindertageseinrichtungen 
hohe Testquote in Kirchheimer Kitas (90 %), Umstellung auf 3x Woche, schon jetzt 
Verbindlichkeit durch Unterschrift der Eltern.  
Alternativ: PCR-Pooltests (höhere Genauigkeit, Testergebnis liegt aber erst am 
Abend vor) 

• Einzelhandel: Kirchheimer Bändchenlösung 
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WEIHNACHTEN UND NEUJAHR 

• Corona-VO: Alkoholverbot im öffentlichen Raum 
Ziel: Verhinderung von „Weihnachtsmärkten light“ 

• Neue Corona-VO ist angekündigt (bisherige endet am 31.12.2021) 

• Heiliger Vormittag:  

• Ausgabe alkoholfreier Getränke und Essen To Go in den öffentlichen Raum 

• Alkoholausschank nur an die eigene Kundschaft auf der konzessionierten 
Außenbewirtungsfläche (auch von Theken aus).  

• Keine Clubs/club-ähnlichen Veranstaltungen in der Alarmstufe II 

• Silvester: 

• Feuerwerksverkaufsverbot:  muss in der 1. SprengV zum SprengG geregelt 
werden; Änderung muss vom Bundestag noch beschlossen werden. 

• Feuerwerksabbrennverbot: Ist in der CoronaVO in § 17b II geregelt. Im 
Einvernehmen mit der Ortspolizeibehörde ist durch die zuständige Behörde 
(Gesundheitsamt LK) mittels AV ein Abbrennverbot auf den Begegnungsflächen 
zu erlassen. 


